
r» tO

Tarifs für gemünztes Silber.

Von
Postmeilen.

Von Geldbeträge in Gulden.
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Anmerk. -ü Für höhere Beträge , so wie für eine größere
Anzahl Meilen , nach diesem Maßstabe in gleichem Verhält¬
nisse fortschreitend.

b ) Außer diesem Gebühren wird jeder Mahl auch , ohne Rück¬
sicht, ob der Sendung ein Brief beyliegt oder nicht . die
Briefpostgebühr von einem einfachen Briefe zugerechnet.
Würde ein Brief von höherem Gewichte, als j Loch bcy»
liegen , so ist dieser nachdem Brief- Positariff zu tariren.

1) Für gemünztes Gold ist ein Viertel weniger als für Sil¬
bergeld zu entrichten.

2 ) Für Edelsteine Perlen , Bijouterien und Goldstangen sinh
hie Gebühren eben so wie für gemünztes Gold zu berechne «.
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Tari ff fii r gem i'i nzles S i l t k r.
Vom Geldbeträge in Gulden.
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z ) Für andere Waaren von hohen Werthc als Silber in Stangen
und gearbeitetes Silber , Treffen und Stoffe von echtem Gol¬
de und Silber , Korallen . Indigo , Saffran , kostbare Ge-
»nählde und Kuvferstiche stnd die Gebühren wie für gemünz¬
tes Silber zu entrichten . Wenn jedoch noch dem Gewichte
und Tarifs für gemeine Frachtstückehiervon eine döhere Ge¬
bühr und Zahlung entfallen würde , so muß diese einge¬
hoben werden.
Für Kupfergeld bis einschließig zwölf Gulden gelten die
für aemünztes Silber bestimmten Gebühren . HöhereBe¬
träge werden nach dem Tariffe für gemeine Frachtstückebe¬
handelt.
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